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Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer E-Government-Gesetzes 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Mit der Einführung einer sogenannten Experimentierklausel in§ 12 Abs. 2 des Thürin
ger E-Government-Gesetzes (ThürEGovG) vom 10. Mai 2018 (GVBI. S. 212, 294) in 
der jeweils geltenden Fassung durch das Erste Gesetz zur Änderung des Thüringer 
E-Government-Gesetzes vom 9. Februar 2023 (GVBI. S. 29) kann die zuständige Be
hörde mit Zustimmung der für sie zuständigen obersten Landesbehörde weitere For
men der elektronischen Kommunikation zulassen, um eine durch Rechtsvorschrift des 
Landes angeordnete Schriftform zu ersetzen. Allerdings ist diese Möglichkeit lediglich 
für den Zeitraum bis zum Ablauf des 31. Dezember 2026 eröffnet. Um die Potentiale 
der Digitalisierung zu nutzen sowie verwaltungsinterne Abläufe und die vielfältigen 
Kontakte und Interaktionen nach außen, mit den Bürgerinnen, Bürgern und Unterneh
men mithilfe moderner Informationstechnologien neu zu strukturieren und zu gestal
ten, ist der Übergangszeitraum für die Erprobung von flexibleren elektronischen 
Schriftformersetzungen in § 12 Abs. 2 ThürEGovG zu verlängern. 

Die Verwirklichung der digitalen Transformation im Bereich der öffentlichen Verwal
tung stellt vor allem die kommunalen Körperschaften vor große Herausforderungen. 
Die derzeitigen Strukturen für kommunales E-Government im Sinne des § 1 Abs. 1 
Satz 1 ThürEGovG sind nur bedingt geeignet, künftige Herausforderungen in den Be
reichen der Digitalisierung und Informationstechnologie (IT) der Kommunalverwaltung 
anzugehen. Probleme bereiten insbesondere die zunehmende Komplexität der Infor
mationstechnologie, der hohe Grad der Vernetzung, die Abhängigkeit der Verwaltung 
von IT-gestützten Verfahren sowie die damit verbundenen steigenden Kosten und ein 
erheblicher Steuerungsaufwand. Es ist davon auszugehen, dass die Aufgaben mittel
bis langfristig nicht mehr in allen Kommunen umsetzbar sein werden. Anstatt in meh
reren Kommunen einer Region die gleiche informationstechnische Infrastruktur paral
lel vorzuhalten, kann ein effektiver und wirtschaftlicher Verwaltungsvollzug durch ge
meinsam genutzte Rechenzentren auf Grundlage einer freiwilligen interkommunalen 
Zusammenarbeit gewährleistet werden. Der gemeinsame Betrieb oder die ,gemein
same Nutzung von IT-Infrastruktur können maßgeblich zum Erhalt und zur weiteren 
Steigerung der Leistungsfähigkeit der öffentlichen Hand beitragen. Um die interkom
munale Zusammenarbeit von kommunalen Körperschaften im Bereich E-Government 
rechtssicher zu ermöglichen und auch landkreisübergreifend zu fördern, ist in 
§ 27ThürEGovG eine entsprechende Regelung zu ergänzen. 

Die Thüringer Landesmedienanstalt ist keine klassische Verwaltungsbehörde. Sie ist 
vom Aufbau und von der Struktur her mit den Institutionen vergleichbar, für die das 
Thüringer E-Government-Gesetz keine Anwendung findet. Im Interesse der Gleichbe
handlung ist die Tätigkeit der Thüringer Landesmedienanstalt durch eine Ergänzung 
des § 1 Abs. 4 Satz 1 ThürEGovG vom Anwendungsbereich auszunehmen. 
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B.Lösung 

Anpassung des Thüringer E-Government-Gesetzes durch Erlass eines Änderungsge
setzes. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Keine. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist das Finanzministerium. 
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Zweites Gesetz 
zur Änderung des Thüringer E-Government-Gesetzes 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Das Thüringer E-Government-Gesetz vom 10. Mai 2018 (GVBI. S. 212, 294), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 9. Februar 2023 (GVBI. S. 29), wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 4 Satz 1 werden nach dem Wort „Rundfunks" ein Komma und die 
Worte „der Thüringer Landesmedienanstalt," eingefügt. 

2. In § 9 Abs. 1 Satz 3 wird die Verweisung ,,§ 5a des Thüringer Verwaltungszustel
lungs- und Vollstreckungsgesetzes in der Fassung vom 5. Februar 2009 (GVBI. 
S. 24) in der jeweils geltenden Fassung" durch die Verweisung,,§ 5a des Thüringer 
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (ThürVwZVG) in der Fas
sung vom 5. Februar 2009 (GVBI. S. 24) in der jeweils geltenden Fassung" ersetzt. 

3. § 12 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach der Verweisung,,§ 3a Abs. 2 ThürVwVfG" wird die Angabe „und§ 5a 
Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 ThürVwZVG" eingefügt. 

bb) Die Angabe „31. Dezember 2026" wird durch die Angabe „31. Dezember 
2029" ersetzt. 

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Die erforderliche Zustimmung gilt als erteilt, wenn sie nicht binnen 6 Wochen 
nach Eingang der erforderlichen Unterlagen bei der zuständigen obersten Auf
sichtsbehörde des Landes verweigert wird." 

c) Im bisherigen Satz 4 wird die Angabe „für den Zeitraum bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2026" durch die Angabe „und § 5a Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 
Satz 2 ThürVwZVG für den Zeitraum bis zum Ablauf des 31. Dezember 2029" 
ersetzt. 

4. § 16 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „spätestens ab dem 1. Januar 2023" gestrichen. 

b) In Satz 5 Halbsatz 2 wird die Verweisung „der Artikel 28 und 29 der Verord
nung (EU) 2016/679)" durch die Verweisung „den Artikeln 28 und 29 der Ver
ordnung (EU) 2016/679)" ersetzt. 

5. § 27 wird wie folgt geändert: 
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a) Nach Absatz 1 wird folgender neue Absatz 2 eingefügt: 

,,(2) Für die Durchführung von Aufgaben im Bereich E-Government und IT-Inf
rastruktur können insbesondere Zweckvereinbarungen nach dem Dritten Teil 
des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit abge
schlossen vereinbart werden. Die in Satz 1 geregelte Möglichkeit umfasst ins
besondere die Schaffung, den Betrieb oder die Nutzung von Einrichtungen." 

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

4 



Begründung zum Zweiten Gesetz zur Änderung des Thüringer E-Government
Gesetzes 

A. Allgemeines 

Der digitale Wandel der öffentlichen Verwaltungen gehört zu den Prioritäten der Lan
desregierung. In Zeiten, in denen Prozesse automatisiert sind und Digitaltechnik zu 
einem Teil öffentlicher Verwaltungen wird, ist es von entscheidender Bedeutung, ver
zichtbare verwaltungsrechtliche Formerfordernisse abzubauen und den Verwaltungs
aufwand für Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen zu verringern. Um den Ausbau 
elektronischer Verwaltungsdienste weiter voranzubringen und auch eine durchgängig 
elektronische Vorgangsbearbeitung in der Verwaltung zu fördern, sind im Anwen
dungsbereich des Thüringer E-Government-Gesetzes (ThürEGovG) vom 10. Mai 2018 
(GVBI. S. 212, 294), zuletzt geändert durch Gesetz vom 9. Februar 2023 (GVBI. 
S. 29), durch dessen § 12 Abs. 2 ThürEGovG einfache Formen des Schriftformersat
zes zu ermöglichen. 

Im Interesse einer zukunftsfähigen Ausgestaltung der kommunalen IT-Infrastruktur 
müssen die bereits bestehenden Instrumente der kommunalen Zusammenarbeit nach 
dem Thüringer Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der 
Fassung vom 10. Oktober 2001 (GVBI. S. 290) in der jeweils geltenden Fassung er
weitert werden. Um langfristig einen effektiven und wirtschaftlichen Verwaltungsvoll
zug im Bereich des E-Government zu gewährleisten, ist in § 27 Abs. 2 ThürEGovG 
eine Regelung aufzunehmen, mit der für die Landkreise neue und weitergehende so
wie rechtlich belastbare Möglichkeiten geschaffen werden. Auf diese Weise können 
die Landkreise im Einzelfall und im Einvernehmen mit den betroffenen Gemeinden für 
ihren kreisangehörigen Raum spezifische Aufgaben und Funktionen im Bereich des 
E-Government übernehmen und diese anschließend dauerhaft wahrnehmen. 

Die Thüringer Landesmedienanstalt ist keine klassische Verwaltungsbehörde. Sie ist 
von dem Aufbau und der Struktur her mit den Institutionen vergleichbar, für die das 
Thüringer E-Government-Gesetz keine Anwendung findet. Im Interesse der Gleichbe
handlung ist die Tätigkeit der Thüringer Landesmedienanstalt durch eine Ergänzung 
des§ 1 Abs. 4 Satz 1 ThürEGovG vom Anwendungsbereich auszunehmen. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel 1 

Zu Nummer 1 (Änderung des § 1 Abs. 4) 

§ 1 Abs. 4 Satz 1 enthält einen abschließenden Katalog an Ausnahmen vom Geltungs
bereich des Thüringer E-Government-Gesetzes. Namentlich handelt es sich um die 
Tätigkeit der Kirchen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsgemeinschaften 
sowie ihrer Verbände und Einrichtungen, aber auch die Tätigkeit des Mitteldeutschen 
Rundfunks, der Schulen, der Hochschulen nach§ 1 Abs. 2 des Thüringer Hochschul
gesetzes, der Krankenhäuser, des Universitätsklinikums, der Thüringer Aufbaubank, 
der der Aufsicht des Landes unterstehenden öffentlich-rechtlichen Versicherungsun-
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ternehmen und Versorgungswerke, der Sparkassen, der Sparkassen- und Girover
bände sowie die Tätigkeit der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland und 
der Unfallkasse Thüringen, die explizit aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes 
ausgenommen sind. 

Die Thüringer Landesmedienanstalt ist - ebenso wie die Thüringer Aufbaubank -
keine Behörde, sondern eine Anstalt des öffentlichen Rechts, die aufgrund ihrer inne
ren Organisation und Selbstständigkeit mit den Institutionen vergleichbar ist, deren 
Tätigkeit von der Anwendbarkeit ausgenommen ist. Wie die Hochschulen unterliegt 
sie nur einer eingeschränkten Rechtsaufsicht durch die Staatskanzlei. Eine Fachauf
sicht findet nicht statt, sie ist eine staatsferne Institution, die private Rundfunkanbieter, 
Fernsehanstalten und Telemedien kontrollieren soll, ohne dass die Gefahr einer staat
lichen Kontrolle besteht. Sie wird nicht durch Steuermittel, sondern durch den Rund
funkbeitrag finanziert. Die Thüringer Landesmedienanstalt ist mit ihrer staatsfernen 
Struktur nicht in den Verwaltungsaufbau des Landes eingegliedert. Sie hat keinen Zu
griff auf das zentrale E-Government-Portal und ist auch nicht in die Digitalstrategie des 
Landes eingebunden. Es findet kein Datenaustausch mit der Landesverwaltung statt 
und sie hat auch keinen Zugriff auf Daten, die im Landesnetz gespeichert sind. Inso
weit ist eine Gleichbehandlung insbesondere mit dem Mitteldeutschen Rundfunk an
gezeigt und die Tätigkeit der Thüringer Landesmedienanstalt aus dem Anwendungs
bereich des Thüringer E-Government-Gesetzes herauszunehmen. 

Zu Nummer 2 (Änderung des § 9 Abs. 1 Satz 3) 

Aufgrund der in § 12 Abs. 2 Satz 1 und 5 in der geänderten Fassung ergänzten Ver
weisung auf das Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz 
(ThürVwZVG) in der Fassung vom 5. Februar 2009 (GVBI. S. 24) in der jeweils gelten
den Fassung unter Verwendung der amtlichen Abkürzung ist im Gesetzestext bei der 
erstmaligen Benennung gesetzestechnisch die amtliche Abkürzung im Gesetzestext 
zu ergänzen. 

Zu Nummer 3 (Änderung des § 12 Abs. 2) 

Angesichts nationaler und europäischer Vorgaben, namentlich durch das Onlinezu
gangsgesetz und die Verordnung (EU) 2018/1724 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 2. Oktober 2018 über die Einrichtung eines einheitlichen digitalen Zu
gangstors zu Informationen, Verfahren, Hilfs- und Problemlösungsdiensten und zur 
Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 (ABI. L 295 vom 21.11.2018, S. 1; L, 
2022/868, 21.12.2023), wird der Ausbau von elektronischen Verwaltungsleistungen 
weiter vorangetrieben. Doch an manchen Stellen stehen der Verwaltungsdigitalisie
rung die existierenden Schriftformerfordernisse entgegen. 

Das Thüringer E-Government-Gesetz ist die wesentliche rechtliche Grundlage für die 
Digitalisierung der Verwaltung in Thüringen. Durch das Erste Gesetz zur Änderung 
des Thüringer E-Government-Gesetzes vom 9. Februar 2023 (GVBI. S. 29) hat der 
Gesetzgeber in § 12 Abs. 2 eine sogenannte Experimentierklausel etabliert, die es der 
zuständigen Behörde erlaubt, eine durch Rechtsvorschrift des Landes angeordnete 
Schriftform zu ersetzen. 
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Bislang wurde diese Möglichkeit nur in wenigen Fällen durch die Verwaltungen ge
nutzt. Eine besondere Rolle spielt sie bereits für die elektronische Verfahrensabwick
lung im Förderprogramm Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). 
Ausweislich Artikel 69 Abs. 8 der Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Par
laments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, 
den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen 
Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese 
Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere 
Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und 
Visumpolitik (ABI. L 231 vom 30.6.2021, S. 159; L 450 vom 16.12.2021, S. 158; L 241 
vom 19.9.2022, S. 16; L 65 vom 2.3.2023, S. 59) in der jeweils geltenden Fassung 
sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, den gesamten Informationsaustausch zwischen 
Begünstigten und Programmbehörden über elektronische Datenaustauschsysteme er
folgen zu lassen. Im Landesrecht bestehen im Bereich der Zuwendung allerdings ver
schiedene Regelungen, die eine Schriftform erfordern. Durch die Anordnung der 
Schriftform ergeben sich technische und organisatorische Erfordernisse, die einen 
vollständigen elektronischen Datenaustausch erschweren. Unter Anwendung der so
genannten Experimentierklausel des§ 12 Abs. 2 ThürEGovG erfolgt die Nutzung der 
Authentifizierung der Nutzerinnen und Nutzer als Schriftformersatz im EFRE-Förder
portal entweder direkt oder über das Servicekonto. Die sogenannte Experimentierklau
sel leistet damit einen entscheidenden Beitrag, um das EFRE-Förderverfahren zu er
leichtern und eine unbürokratische Abwicklung des finanzträchtigen Programmes zu 
ermöglichen. So umfasst das „EFRE-Programm Thüringen 2021-2027" Ausgaben der 
Europäischen Union in Höhe von 1,088 Milliarden Euro, ergänzt durch Landesmittel in 
Höhe von 406 Millionen Euro. 

Auch in Verfahren für weitere Förderprogramme des Landes sind Anwendungsfälle 
ersichtlich, in denen einfache Möglichkeiten für einen Ersatz der Schriftform in Betracht 
kommen können. Es hat sich jedoch gezeigt, dass das nötige Wissen über Anwendung 
und Vollzug der sogenannten Experimentierklausel häufig nicht vorhanden ist. Das 
betrifft sowohl die Behörden des Landes als auch der Kommunen. Um Akzeptanz und 
Anwendung der sogenannten Experimentierklausel zu fördern, beabsichtigt die Lan
desregierung, einen Weiterbildungskurs für Kommunal- und Landesbedienstete in das 
Jahresfortbildungsprogramm aufzunehmen. Auch der Thüringer Normenkontrollrat un
terstützt die Änderung der Befristung mit dem Ziel der Verlängerung über den 31. De
zember 2026 hinaus. Um Rechtssicherheit und Planbarkeit auf Seiten der zuständigen 
Behörden zu gewährleisten, ist die Befristung in § 12 Abs. 2 zu ändern und die Gel
tungsdauer der sogenannten Experimentierklausel zu verlängern. Die bislang mit der 
vorgesehenen Befristung bis zum Ablauf des 31. Dezember 2026 verbleibende Gel
tungsdauer ist aus Sicht der Stellen, die die Experimentierklausel nutzen wollen, zu 
kurz. Um das Potenzial der Bestimmung auszuschöpfen, bedarf es einer ausreichen
den Zeitspanne, in der die vereinfachten Möglichkeiten des elektronischen Schriftfor
mersatzes getestet und bei Eignung beispielsweise über den Verordnungsweg für den 
jeweiligen Verwaltungsbereich festgelegt werden können. Die Landesregierung folgt 
damit dem Ansatz der Interministeriellen Arbeitsgruppe Modernes Thüringen, die sich 
für eine Verstetigung der Regelung ausgesprochen hat. 

Da die qualifizierte elektronische Signatur ebenso für die Zustellung von elektroni
schen Dokumenten nach § 5a Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 ThürVwZVG vorgese
hen ist, sind die Abweichungsmöglichkeiten in§ 12 Abs. 2 Satz 1 und 4 ThürEGovG 
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um einen Hinweis auf weitere Abweichungsmöglichkeiten nach dem Thüringer Ver
waltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz zu ergänzen. 

Zu Nummer 4 (Änderung des § 16 Abs. 3) 

Aufgrund des Zeitablaufs ist eine Anpassung in Satz 1 erforderlich. Weiterhin handelt 
sich um eine rein redaktionelle Anpassung aus sprachlichen Gründen. 

Zu Nummer 5 (Änderung des § 27) 

Eine wirtschaftliche, zeitnahe und rechtmäßige Aufgabenerfüllung stützt sich im We
sentlichen auf die sich rasant entwickelnde IT. Auch steigen mit zunehmender Kom
plexität der IT, dem hohen Grad der Vernetzung und der Abhängigkeit der Verwaltung 
von IT-gestützten Verfahren die Anforderungen an die Informationssicherheit und den 
Datenschutz in den kommunalen Körperschaften stetig. Ziel der Änderung des§ 27 ist 
ein langfristig effektiver und wirtschaftlicher Verwaltungsvollzug. Der zentrale Aufbau 
und die Unterhaltung der für den Aufgabenvollzug aller Partner erforderlichen IT-Infra
struktur ist auch durch Abschluss einer Zweckvereinbarung möglich. Vor diesem Hin
tergrund wird in dem eingefügten neuen § 27 Abs. 2 ausdrücklich geregelt, dass die 
kommunalen Körperschaften, vor allem die Gemeinden, Landkreise und kreisfreien 
Städte, insbesondere in der Form der Zweckvereinbarung nach dem Dritten Teil des 
Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit zusammenarbeiten 
können. Diese Neuregelung im E-Government-Gesetz begründet gegenüber den 
Bestimmungen des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit 
kein neues Recht, sondern stellt die Anwendbarkeit dieser Bestimmungen auch für die 
Aufgaben im Bereich IT und E-Government klar. 

In diesem Zusammenhang ist der Begriff E-Government weit zu verstehen und um
fasst im Besonderen die Bereiche der Verwaltungsdigitalisierung und Administration, 
die Errichtung und den Betrieb von IT-Infrastrukturen sowie den darauf bezogenen 
Support. Zugleich ist vor dem Hintergrund der Zielsetzung einer modernen und digita
len Verwaltung das E-Government eine Aufgabe jeder einzelnen Verwaltungsebene 
und jeder einzelnen Gebietskörperschaft, das heißt im Besonderen auch der Gemein
den und Landkreise. Die Betätigung von Gemeinden und Landkreisen im Bereich des
kommunalen E-Government bezieht sich damit ausdrücklich auf jeweils eigene Aufga
ben der Gebietskörperschaften im Sinne des § 3 ThürKGG: ,,Aufgaben, zu deren 
Wahrnehmung sie berechtigt oder verpflichtet sind". Dies gilt dabei mit Blick auf die 
dienende Funktion des E-Government zur Abwicklung geschäftlicher Prozesse unab
hängig davon, ob solche Prozesse im Außenverhältnis zu den Bürgerinnen und Bür
gern der Wahrnehmung unterschiedlicher, gegebenenfalls auch nur einer einzelnen 
kommunalen Verwaltungsebene zugeordneter inhaltlicher Zuständigkeiten, Befug
nisse oder Aufgaben dienen. Da Gemeinden und Landkreise bei einer Kooperation im 
Bereich des E-Government jeweils eigene Aufgaben im Sinne des§ 3 ThürKGG wahr
nehmen, stehen ihnen insoweit die mit dem Thüringer Gesetz über die kommunale 
Gemeinschaftsarbeit bereitgestellten Formen der interkommunalen Kooperation auch 
für eine ebenenübergreifende Zusammenarbeit in vollem Umfang zur Verfügung. Sie 
können auf dieser Grundlage zum Beispiel kommunale IT-Infrastrukturen und Rechen
zentren gemeinsam errichten und betreiben, von einer Gebietskörperschaft vorgehal
tene IT-Infrastrukturen und Rechenzentren gemeinsam nutzen oder für ihre jeweiligen 
Kooperationspartner im Bereich des E-Government sonstige Unterstützungsleistun
gen erbringen. 
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Eine Zweckvereinbarung ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag, in dem die beteiligten 
kommunalen Körperschaften eine kommunale Zusammenarbeit vereinbaren und dazu 
eine am Vertrag beteiligte kommunale Körperschaft mit der Durchführung von Aufga
ben beauftragen oder hierzu gemeinschaftliche Einrichtungen schaffen, betreiben oder 
nutzen. Beteiligte einer Zweckvereinbarung können Gemeinden und die ihnen gleich
gestellten Verwaltungsgemeinschaften nach§ 1 Abs. 2 Satz 1 ThürKGG, Landkreise 
und Zweckverbände, für die die gleichen Bestimmungen gelten wie für die ihnen an
gehörenden Gemeinden und Landkreise, sein; vergleiche Uckel/Dressel/Noll, Kommu
nalrecht in Thüringen, Rechtssammlung mit Erläuterungen für die kommunale Praxis, 
Erl. 2 zu § 1, Erl. 1 zu § 7. 

Die Besonderheit der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung liegt in der Möglichkeit, eine 
Aufgabe freiwillig zur Erledigung zu übertragen, ohne einen neuen Verwaltungsappa
rat aufzubauen. Stattdessen erfolgt die Zusammenarbeit innerhalb eines schlanken 
Rechtsrahmens unter Nutzung vorhandener Strukturen und Expertise und ermöglicht 
eine schnelle, aufwandsarme und kostensparende Aufgabenerledigung. Auf diese 
Weise wird auch ein Beitrag zur Verwaltungseffizienz und Bürokratievermeidung ge
leistet. 

Zu Artikel 2 

In Artikel 2 wird der Zeitpunkt des lnkrafttretens dieses Änderungsgesetzes festgelegt. 
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Th Ü ri n ger Normen kontrol l rat Postfach 90 02 53 99105 Erfurt geschaeftsslelle-nkr@lsk.lhueringen.de 

Erfurt, 19.01.2024 

Beteiligung des Normenkontrollrates 

gemäß Ziffern 2 Absatz 2, 4 Absätze 3 und 5 sowie 5 Verwaltungsvorschrift der 

Landesregierung zur Einsetzung eines Thüringer Normenkontrollrates vom 04.07.2022 

(WThürNKR) 

hier: Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer E-Government-Gesetzes 

(ThürEGovG) 

Vorlage des TFM, Eingang am 21.12.2023 (Vg.-Nr. 57/2023) 

Der Thüringer Normenkontrollrat hat den Entwurf des oben genannten Regelungsvorhabens 

geprüft. 

1. Problem und Regelungsbedürfnis 

Mit dem vorliegenden Änderungsgesetz soll eine Anpassung an die aktuelle Entwicklung der 

elektronischen Veiwaltung in Thüringer Landes- und Kommunalbehörden vorgenommen und 

damit der notwendige digitale Wandel in der Veiwaltung weiter unterstützt werden. 

Es handelt sich um drei Änderungen, die ausschließlich die§§ 1, 12 und 27 ThürEGovG be

treffen: 

Zum einen soll mit einer Ergänzung des § 1 Abs. 4 Satz 1 ThürEGovG die Thüringer Landes

medienanstalt (TLM) aus dem Anwendungsbereich des ThürEGovG herausgenommen wer

den. Hintergrund ist, dass die TLM keine klassische Veiwaltungsbehörde ist. Sie ist vom Auf

bau und von der Struktur her mit den Institutionen vergleichbar, für die das ThürEGovG keine 



Anwendung findet (z. B. wie bei der Thüringer Aufbaubank oder dem Mitteldeutschen Rund

funk). 

Zum zweiten ist eine Verlängerung der Befristungsregelung bezüglich der elektronischen 

Schriftformersetzung in § 12 Abs. 2 ThürEGovG (sog. ,,Experimentierklausel") vorgesehen. 

Demnach soll das Datum 31.12.2026 durch das Datum 31.12.2029 ersetzt werden. 

Die oberste Aufsichtsbehörde könnte nun bis Ende 2029 für alle unter ihrer Aufsicht stehenden 

Behörden weitere elektronische Schriftformersetzungen zulassen. Damit würde es den Ver

waltungen ermöglicht, für einen längeren Übergangszeitraum flexiblere elektronische Schrift

formersetzungen zu erproben und somit den Ausbau der elektronischen Vorgangsbearbeitung 

und sonstiger elektronischer Verwaltungsleistungen weiter voran zu bringen. 

Die dritte Änderung betrifft § 27 ThürEGovG. Hier soll ein neuer Absatz 2 eingefügt werden. 

Der bisherige Absatz 2 soll Absatz 3 werden. Mit dem neuen Absatz 2 ist beabsichtigt, die 

kommunale Zusammenarbeit bei IT-Verfahren zu stärken. Die Kommunen könnten dann auf

grund der neuen Rechtsgrundlage für die Durchführung von Aufgaben im Bereich e-Govern

ment und IT-Infrastruktur Zweckvereinbarungen nach dem Dritten Teil des Thüringer Gesetzes 

über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) abschließen, insbesondere bei der 

Schaffung, dem Betrieb oder der Nutzung von Einrichtungen. 

II. Votum 

Das Ressort hat die Auswirkungen des Regelungsvorhabens weitgehend nachvollziehbar dar

gestellt. Der Thüringer Normenkontrollrat regt im Rahmen seines Auftrags jedoch weiterge

hende Änderungen des§ 12 Abs. 2 ThürEGovG an: 

Um den Verwaltungsaufwand für alle Beteiligten zu reduzieren und damit Bürokratie abzu

bauen, sollte das Zustimmungserfordernis in Satz 1 gestrichen werden. Diese Klausel kann 

für Behörden abschreckend wirken, da das Einholen einer Zustimmung durch die oberste Auf

sichtsbehörde einen zusätzlichen Verwaltungsaufwand bedeutet. Dies könnte dem Zweck der 

Vorschrift zuwiderlaufen, die Digitalisierung in den Thüringer Verwaltungen zu beschleunigen 

und die betreffenden Akteure hier zu ermutigen, die notwendigen Prozesse einzuleiten. 
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Die Zustimmung der obersten Aufsichtsbehörde sollte nicht Regelfall für alle Behörden sein. 

Es ist davon auszugehen, dass die Landesverwaltung, aber auch die Verwaltungen der Land

kreise und der kreisfreien Städte, die Großen kreisangehörigen Städte sowie die Große Kreis

stadt Eisenach, mit entsprechend qualifiziertem Personal besetzt sind, um die Aufgaben be

züglich der Umsetzung der Digitalisierung wahrzunehmen. Hier bedarf es nach Ansicht des 

Thüringer Normenkontrollrats keines Zustimmungserfordernisses. 

Nach Ansicht des Thüringer Normenkontrollrates könnte daher das Zustimmungserfordernis 

auf Schulen sowie Behörden von kreisangehörigen Gemeinden, von Anstalten des öffentli

chen Rechts oder von Zweckverbänden nach dem ThürKGG beschränkt werden. In diesen 

Fällen sollte auch die Zustimmung der Aufsichtsbehörde ausreichen. 

Ein neuer Satz 2 könnte dementsprechend wie folgt eingefügt werden: ,,Schulen sowie Behör

den von kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Große kreisangehörige Stadt oder Große 

Kreisstadt sind, von Anstalten des öffentlichen Rechts oder von Zweckverbänden nach dem 

ThürKGG bedürfen der Zustimmung der Aufsichtsbehörde." 

Zudem sollte in den Sätzen 1 und 4 des§ 12 Absatz 2 ThürEGovG bezüglich des Hinweises 

auf § 3a Abs. 2 ThürVwVfG auch auf das Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstre

ckungsgesetz (ThürVwZVG) Bezug genommen werden, da die qualifizierte elektronische Sig

natur ebenso für die Zustellung von elektronischen Dokumenten nach§ 5a Abs. 1 Satz 2 und 

Abs. 3 Satz 2 ThürVwZVG vorgesehen ist. 

Es wäre daher konsequent, die Abweichungsmöglichkeiten in § 12 Abs. 2 Satz 1 und 4 

ThürEGovG um dahingehende, weitere Abweichungsmöglichkeiten zu ergänzen, 

gez. Prof. Dr. Stefan Zahradnik 
Vorsitzender des Normenkontrollrates 

gez. Prof. Dr. Sven Müller-Grune 
Berichterstatter 
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2. Vom Einbringer übersandte Daten

Arbeitsgemeinschaft der Thüringer Industrie- und Handelskammern
Handwerkskammer Thüringen
Thüringer Landesmedienanstalt
Verband der Wirtschaft Thüringens e.V.

Die Beiträge der Beteiligten sind in der Beteiligtentransparenzdokumentation nur enthalten, wenn die
Zustimmung zur Veröffentlichung erteilt wurde.



Formblatt zur Datensrhebung
nach § 5 Abs. 1 des Thüringer Betelilfllentransparenzdokumentatlonsgesötaiös

Jede natürliche oder Jurtstlsche Person. öle sEch mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebung sverfahren bateffigt hat, ist naoh dem Thüringer
SötelllglentransparonzdoRumentationsgesetz (ThürBetelldokG) verpfjEchtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen,

DEö Informationen der folgenden Fetder 1 bis 6 werden In jedem Fall afs verpflichtende
Mlndestinformatlonen gemäß § 5 Abs. 1 ThÜrBeteildokö In der BetelHgtentransparenzöokumenfatton
veröffendloht, (hr inhaltficher Beitrag wird zusäUltch nur dann auf den Internotselton des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut /eserf/c/t wsfüllen und zusammen mft der SleHungnahma senc/en/

Zu welchem Gttsetzentwurf haben Sie sich schriftilch gsäußört (Titel des G986tzentwurf&)?

1.

^_

lohe

^/-"^<>^^v^-^A ^h.i^v^<
Haben Sie ^Jch als Vertreter einer Juristischen Porson goäußert, d. h. als Vertreter einer
Vereinigung ngtürilcher Personen oder Sachen (z. B. Verein, QmbH, AG, eingetragene
Gßnossensohaft oder öffentliche Anstatt, Körpersohaft des öffentlichen Rechts, Stiftung des
Öffentifchsn Rechts)?
(§ 5 Ab3,1 Nr, l» 2 ThürßölelldottQ; HInwöls: Wann rtöln> dann weltflf mit Fraga 2, Wenn ja, (Jann wsllflr intt Frage 3.)

Name

ä^/ä^TAt ß^^feg
Organlsaticnsform

Geschäfts- oder Dlenstadresse ^^M^ ^. ^ l^b

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl. Ort

2.
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 6 Abs, 1 Nr. 1.2 ThüiBetelldotiO)

Name Vorname

Geschäfts- oder Dienstadresse Wohnadresse

(Hinweis; Anflabsn zur W<?hnadre$9$ sind nur firfordprilchi wenn kefns endsre Adrflaso bflnannt wird. Die Wohnadresse
wird In keinsm Fall varöffenflichl)

Straße, Hausnummer

PostieStzahl. Ort



Was ist dor Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tättfltieit?
(g S Ab&. 1 Nr. 3 ThÜrBfltolldokG)

[44-ri/A-vt\ ^ ^e^^^v^w^ ^ "Tl^yr

Haben Ste In Ihrenn schrffUichen Beitrag die entworfenen Regejungen Insgesamt eher

l befürwortet,
s.» abgelehnt,

y ergänzungs- bzw. änderungsbedürfUg elngaschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wosontlichsn Inhalte (Kernaussage) Ihres schdftfichen Beitrages zum
Geselzgebungsverfahren asusammenf
(§ 6Abs, 1 Nr. 4 ThtirBetaltd6t((3)

16.
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schrt?H!chen Beitrag zum GeaetzgBbungsvorhaban
elnzurelchan?
<§ 6 Atw. 1 Nr. S ThUraelaiidottG)

Ja (Hinweis; wollormil Frage 6} nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anfass haben Sie sich geäußert?

In welcher Fornrt haben Sie sich geäußert?

16.

^ per E-Mait

l. per Brief

Haben Sie sich als Anwaltakqnztet Im Auftrag elnss AuSraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsvörfahren beteiligt?
(§ 6 Atesi, 1 Nr. 6 ThürflötolldpltQ) : :

la nein (weiter mit Fraga 7)

Wenn Sie die Frago 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl



[7,
Stimmen Sie olnerVoröffantdchunfl Ihres schriftlichen Beitrages in der
Betelltgtentransparenzdokumentallonzu?
(§ 6 Abs. 1 Satz 2 ThilfSetQlldokG)

s nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen In d$n mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordBrt bis zurm Abschluss
das Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.

Ort, Datum Unterschrift

^p 2-^ ®2. &^



AfbelEStjemeinschaftderTtiüfmger
Industrie- und Handelskanimc/n

IHKEifufl t PoitfsdiDOOISS | OEIiCHEffüft

Thüringer FJnanzfninisterium
Frau Ministerin
Heike Taubert
Ludwig-Erharct-Ring 7
&9099 Erfurt

19.Januar 2024

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer E-Government-Gesetzes - Stellungnahme

der Arbeitsgemefnschaft der Thüringer Industrie und Handels(<ammern Em Rahmen des

Anhörungsverfahrens zum Referentenonfwurf

Sehr geehrte Frau Minisferin,

zunächst möchte ich ihnen !m Namen der Arbeitsgemeinschaft der Thüringer Industrie- und

Handelskammern für die Möglichkeit einer Stellungnahme im Rahmen des o.g.

Anhörungsverfahrens danken. Wir begrüßen die erneute frühzeitige Einbindung In das für die

Djgitalisierung der Thüringer Behörden wichtigste Gesetz. Der vorliogönde Referentenentwurf

adressiert In erster Linie ergänzende Änderungsbedarfe zum Gesetzesänderungsbeschluss

vom 09.02.2023, In dessen Anhörung wir ebenfalls mitgewirkt haben. In diesem

Referentenentwurf betroffen die ergänzenden Änderungen v.a. die Herausnähme der

Thüringer Landesmedienanstait aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes (§ 1 Abs. 4 8,1),

die Verfängerung der Befristungsrsgeiung zur elektronischen Schrlftformersetzung (§ 12)
sowie die rechtssichere Ermögtichung der interkommunalen Zusammenarbeit (§ 27).

Zu den unseren Kompötenzbereich betreffenden Änderungen (§§ 12 u. 27) nehmen wir wie

folgt Stellung;

Zu §12:
Die Erweiterung der Möglichkeiten des elektronischen Schriftformerfordernlsses

(Experimentierklausel in Abs. 2) begrüßen wir grundsätzlich, Zu dieser Bewertung sind wir
bereits in unseren vergangenen Stellungnahmen vom 30.03. und 20.10.2022 gekommen.

)1!K Eflud i Td, QM1 3<B.!-0 IHK Osttt)iifing<n tti Oifa) W, üittü a55K> iHK St'itttl)tif!n<jcn ! Ti;l,03CÜ1 :tC7.fl
AffiS'.idtf SlfA 3')! SOOilB Effiift aitswf<!Slfaltr 23 l W&-!0 ÖM.t DgHnhftfsli.nle '1-8 | oaS37 SH»!
E-ym: ipfoiff.tffufi.nlufi; E.Miiit: lnfo6-gt(a.l?.'ic ?-f.t^(; iflfo,lö'iu!U.ih'';,d(
irttcrnfl: tW,-;/'fUft.!li},üe Irtk'tncf .•;.';.';.9C(a.itii„Ot Ini.'mci; •AftW.tlihl.i'nti.dv



Auch hatten wir angeregt, dass der übsr^angszeitraum, der mit dem nun vorHegendem

Gesefczesentwurf nochmals bis 31. Dezember 2029 verlängert werden soil, gekoppelt werden

solEte mit einer regelmäßigen AufKlärungskommunflotJon des Landes, um Verfahrensbeteiligte
über Neuerungen und perspektivische Zielsetzungen zu informioren.

Bei der Bewertung des Ermessens, flexiblere Formen zuzulassen, sollte tm Sinne einer

DEenstlefstungsmentailtät stets der Effjzlenzgewlnn für Bürger und Unternehmen maßgeblich
sein. Die Anwendung flexiblerer Lösungen darf nicht nur einseitig daran ausgerichtet werden,

Prozesse für die Vewaitung zu erteichtern.

Abschließend hatten wir ebenfalEs bereits angeregt, d?iss die zentrale Stelle des Landes die

zugelassenen weiteren Formen der elektronischen Abwicklung von Verwaltungsverfahren

nicht nur dokumentiert, sondern diese auch einer Evaluation unterzieht. Hier läge es naho, die

Nutzer - also Bürger oder Unternehmen -, die tm behördliohen Kontakt standen, zu befragen.

Dies könnte in einem werteren Schritt enregen, elnheitiiche Standards zu schaffen.

Zu § 27:
Die rechtssfchere Ermöglichung der interkominunalen Zusammenarbeit wird Im Sinne einer

effizienteren Nutzung durch den gemeinsamen Betrieb oder die gemetnsame Nutzung von !T"

Infrastruktur (Rechenzsntren) aus Effizienzgründen befürwortet (dealerweise führt dies auch

zu geringeren Kosten und damit Haushaltseinsparungen bei den Kommunen,

Mit freundiichen Grüßen

Hauptgeachäftsführerin der Industrie- und Handetskammer Erfurt
im Auftrag der ArbeltsgemeJnschaft dar Thüringer Industrie" und Nandelskammern
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Formblatt zur Oatenerhebung

nach § 6 Abs. 1 des Thüringer BeteUiQtentfansparenzdokumentatlonsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, ist nach dem Thüringer
Beteil Igte ntransparenzdokumentationsge setz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sta zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
(Vtlndestjnforinatfonen gemäß § 6 Abs. 1 ThürBetelldokG In der Beteiiigtentransparenzdokumentation
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den jnternetseiten des
Thüringer Landtags veröffenUicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

B/fte gut feserlioh susfüDen und zusammen mit der Stellungnahme senden!

Zu welchem Goseteentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

1.

2.

Haben Sie sich als Vertreter einer juristischen Person geäußert, d, h. als Vertreter einer
Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körpersohaft des öffentiichen Rechts, Stiftung des
öffenHichen Rechts)?
(§ 5 Abs, 1 Nr. 1,2 ThürBeteildokG; Hinweis: Wenn nein, dann waller mil Frage 2. Wenn fa, dann weiter mit Frage 3.)

Name

^C^d^'.^h^O'W^i^ -c/f 'U^r-

Geschäfts- oder Dienätadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfaoh)

Postleitzahl, Ort

Organisatlonsform

l^^-lü^f-r C^-' i.'^'-'ü^^-

fVc'C^f-}

'~tT>Ckl-H':/fLf' -f3

,9^ Qft.,:^
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1.2 ThÜrBetelldokG)

Name Vorname

l) Geschäfts- oder Dtenstadresse l Wohnadresse

[Htnwsls: Angaben zur Wohnadressa sind nur örfordsrlich, wann keine andere Adwwe benannt wird. Ole Wohnadfesse
wird in (celnsm Fall varöffentllchl.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer E-Government-Gesetzes



Was ist der Schwerpunkt Ihrer Inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3 ThürBetelidokG)

i\rt:-'i.,

Haben Sie in Ehrem schriftlichen Beitrag die entworfenen Rsgefurtgen insgesamt eher

k befürwortet,
11 abgelehnt,
11 ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Ste kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungs verfahren zusammenl

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThörBflteliciokö)

ÜU^-i^'f^^ de ^ ^/Cü^ f^^C&y-Bwy C/cr-

^fö'nfi-iüJieMfG'i/fe/' ^/' 6/'ie/v^^ (^\ ^^'/i':-
ftwe/fö^e^ -^ aau 3.f.^.'y/ L^d^/ii.uu,£<.

2u

15.
Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schriftiiohen Beitrag zum Qesotzgebungsvorhaben
einzureichen?
(§ 5 Ab$. 1 Nr, 6 ThÜfBeteiidokG)

Ja (Hinwgis; weiter mit Frage S) t;;( n sin

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Aniass haben Sie sich geäußert?

/4.b/y<"/y^ *j^//^^ ^/^' /^^f" ^^i-€u^€^/ü/^'/€^uUQ-

In weicher Form haben Sie sich geäußert?

per E-Mal!

per Brief

Haben Sie sich als Anwaltskanzlei im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
am Gesetzgebungsverfahren beteiligt? :
(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 ThOrBstelldokG)

nein (Wßller mit Präge 7}

Wenn Ste die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeber!



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages In der
BetelllgtentransparenzdokumQntationzu?
(§ 5 Abs. 1 Sq(z 2 ThürBeteHdokQ)

l ja \^ nein

Mit meiner Unterschrift versichere Ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und ordert bis zum Ab$chluss
des Gesetzgebung sverfahrens mltteHen,

Ort, Datum Unterschrif

fc^ 10 01.2<^



Formblatt zur Datenerhebung
nach § S Abs. 1 des Thüringer Beteillgtentransparenzdokumentatfonsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag an einem

Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat. ist nach dem Thüringer
BetelllgtentransparenzdokumenEationsgesetz (ThürBeleilctokG) verpflichteti die nachfolyend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall ^is verpflichtende
Mindestinfornnalionen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteifdokG Jn der Beteiligtentransparenzdokumentatfon
veröffentlicht. Ihr inhafllicher Beitrag wtrd zusätzlich nur dann auf den Intemetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlich l, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitts gut teserfich ausfüllen und zusammen mU der Stelfungnahmö senden!

Zu welchem Gesetzentwurf haben Sie sich schriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

o
V-M

1.

2.

J^r.^\:^\^<^\-'^'^ -\}.r f\^::~^'^ \^-> "\^^~^^^<^\\

Haben Sie sich als Vertreter einer Jurlatfschen Person geäußert, d. h. als Vertreter einer

Vereinigung natürlicher Personen oder Sachen (z. B. Verein, GmbHi AG, eingetragQne
Genossenschaft oder Öffentliche Anstalt, Körperschaft des Öffentlichen Rechts, Stiftung des
öffentlichen Rechts)?
(§5 Abs. 1 Nr. 1,2ThüfBeteltdoi<G; Hlnwsls: Wenn nein, dann v/öltor mit Prags 2. Wann fa, dann weiter mit Frage 3.)

Name

'V" \^\1-C l WY ^ ?r L& '^.-Y i-1 -

<sv^<\^^\c^./\^\c\U^ ^VC'A,)

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organlsalionsform

\>^^\V^C-c:.V:A,^ (\^V~-^

(:V<^ C-^<L^LW\ '^k\.S~

^.^•<X^ AO
^

.^c'^fc €4-^L
Haben Sie sich als natürliche Person geäußert, d. h. als Privatperson?
(g5Abs.1Nr.1.2ThürBeisNokG)

Name Vorname

Geschäfts- oder Dienstadresse Wohnadresse

(Hinweis; Angaben zur Wohngdnasse sind nur erforderlich, wenn fteins andere Adresse benannt wirif. Die Wohnadfesss
wird In kßlnom Fall vöföffenUloht.)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort



Was ist der Schwerpunkt Ihrer Inhaltlichen oder berudichen Tätigkeit?
(§5Abs.1Nr.3Tht?ßloHdokG)

15,

?.\.\VvSS^^ <^<\\ ^^-^.^^!<- ^>'s\^ '-^" ^>^-.^\^^c^^^;^^^>_\V.

^:.A^sü,-\\- ^.-s^->.\\^v-^ (.VD •» ^.^^\^,S^.^Ä\.;..^ '^

^^^^s<^^\^^ ^'^^\sü^'^'^ ^T^^'^j/^

Haben Sie !n Ihrem schrifttichen Beitrag die enh/vorfenen Regelungen Insgesamt elier
'^

)<^ befürwortet,
abgelehnt,
ergänzun^s" bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlfchen Inhalte (KernaussagB) Ihres schrlftfichen Beitrages zum
Oesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ S Abs. 1 Nr. '1 ThüfBulailtIottG)

':\-^ •;• \\^'^.^ (\t^^ ^ ^>-\\v^<;.< ^ '','^\\^-. ^C.V.' ^

(^a.^ ^.^ T'^JA Y^V \V^f "\ „-\^^- ^\ K^^^

tvi\ C\,^\ /\'/\^.'K'^'\ c\<-^ (Y^ 1-.->^-.;^Ö/\ <\<;L^
^.

T\\^v £.C^^ \<~^-

Wurden Sie vom Landtag gebeten, einen schrirtllchen Beitrag zum Gesetzgsburtgsvorhaben
einzureichen?
(§ 6 Abs. 1 Nr, 5 ThürBetelidokO)

16.

Ja (1-llnwafs: v/fiiter mit Ffage 6) ^ nein

Wenn Siö die Frage 5 verneint haben; Aus weichem Anlass haben Sie sich gsäußert?

\j^S- V/;j<A':<,\tb;\ \,f0^"\ '"\ \\^'C \',A-.V^" "--^^\<-.'<\\"l-. -

Vv^\'. < •\^^ \^-/\ ^\-v ^\<^s.^^ l(vAV^<- '\<Ä^^^ .

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

per E-Mall

per Brief

Haben Sie steh als Anwaftskanzie) Im Auftrag efnes Auftraggebers mit schriftlichen Beiträgen
sm Ges&tzgebungsvorfahren beteiligt?
(gSAbs.lMr.SThürBalefldöhO)

\y^ nein (weiter mit Frage 7)

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benonnon Sie Ihren Auftraggeber)



7.

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres schriftlichen Beitrages in der

Beleiltgtentransparenzdokumenlationzu?
(§ 6 Abs, 1 Satz 2 ThürBeteiidoftG)

X' ja nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Voliständigkeit der Angaben.

Änderungen in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich u tid .un aufgefordert bis zum Abgchtuss

des Gesetzgebungsverfahrens mitteilen,

Ort,

s;

Datum

^> A.
22 ^'2 . 0

i- ^:'z^_

Unters/;htrm;



Uf&Ua
Thüringer

Landesmedienanstalt

Per Mail (h9Jt<e. taubert@tfm.thuenncien.dR; ^st^ef!e@tfm^thuerin

Thüringer Finanzministerium
Frau Ministerin
Heike Taubert
Postfach 9004 61
99107 Erfurt

8. Januar 2024

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer E-Government-Gesetzes

(ThürEGovG)

Stellungnahme der TLM zum Referentenentwurf

Sehr geehrte Frau Ministerin Taubert/

vielen Dank für die Möglichkeit/ zum Entwurf des Zweiten Gesetzes zur Änderung

des Thüringer E-Government-Qesetzes ^ThürEQovG) Stellung zu nehmen.

Für die Thüringer Landesmedienanstaft (TLM) von besonderer Relevänz ist die Neu-

fassung von § 1 Abs, 4 Satz 1. Dor neue Gesetzeswortlaut stellt klar/ dass dis TLM

mit ihrer Tätigkeit nicht in den Anwendungsbereich des ThürEGovQ fällt.

Mit dieser Kiarsteifung wird eine - sicherlich versehentliche - Einbeziehung der TLM

in den Anwendungsbereich des Gesetzes korrigiert und die TLM als Ansta!t öffentl!"

chen Rechts dem MDR, den Kirchen und viele anderen öffentlich-rechtlich struktu"

rierten Einrichtungen gielchgesteilt, die bisher schon in § 1 Abs. 4 ThürEGovG expli-

zit ausgeschlosson sind.

Diese Korrektur ist richtig, denn die TLM ist mit ihrer staatsfornen Struktur aus 911-

tem Grund nicht eingegliedert in den Verwdtungsaufbau des Landes, hat keinen Zu-

griff auf das zentrale E-Government-Portal und Ist nicht eingebunden in die Schnitt"

stellen in der Landesverwaltung. Insoweit ist die Gleiohbehandlung insbesondere mit

dem ebenfalls staatsfernen MDR folgerichtiQ.

Stofgerstraße 10 Telefon: (0361)2 1 1 77-0 mail@tlm.d8 Rgchtsf&higg Anstalt
D99096Erfurt, Telefax; (0361)2 11 77-55 WWW.Um.do d6$ ÖUentllchen Rechts



Einer darüberhinausgehenden Stellungnahmö zu der inhaltlichen Änderung bedarf es

aus der Perspektive der TLM nicht.

Mit freundlichen Grüßen

Direktor



Formblattzur Datenerhebung

nach § 6 Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schriftlichen Beitrag sn einem
Gesetzgebungsverfahren bsteiligt hat, Ist nach dem Thüringer
Betelligtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteEldokG) verpflichtet, die nachfolgend
erbetenen Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen.

Die informationen der foigenden Felder 1 bis 6 werden in jedem Fall als verpflichtende
Mindestlnformationen gemäß § 5 Abs. 1 ThürBeteilctokG in der Beteiligtentransparenzdokumentatlon
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur dann auf den Intemetselten des

Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut leseritch ausfülfen und zusammen mit der SteHungnahme senden!

Zu weichem Gesetzentwurf h?ben Sie sich s.chriftlich geäußert (Titel des Gesetzentwurfs)?

Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer E-Government-Gesetzes

(ThürEGovG); hier: Anhörung zum Referentenentwurf

1. :l

2- :\

Haben Sie sich 9ts Vertreter einer Jürlsttscheh Person geäu(iert,:d/h. atsV^rtr^^^
VereinEgung ftatürilcher Perspnen oder Sachen (z;, B. Verein, ,GmbH, AG, eingetragene
Genossenschaft oder öffentliche Anstalt, Körperschaft:des^öfferittlcften Rechts, Stiftung des
Öffentlichen Rechts)? - "^'.; :;,,K-^.::': :: ••;i..: ;: . :;; :. : ^

(§ 5 Abs. 1 Nr 1,2 TtiürBßtelIdokQ; Hinweis; Wenn ri8irit<lann weiter mit frag? 2, Wenn ja, darin wetter (nil Ftöge 3.)

Name

Verband der Wirtschaft

Geschäfts- oder Dienstadresse

Straße, Hausnummer (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

Organtsationsform

ift Thüringens e.V.

Lossiusstraße l

99094 Erfurt

H^eh^löslciials:ii9türHchel^prtgeäü^rt>^,:^:^^ ' .';•:: •::[•'. •'••' ; ; \
(§5Ab^1:Nr..1,2:Thür8etel(do)tG),;\.,.: •:""::-:-.":1;::':.'^. : . ;.:;".;-1'.:..; .':'.". .:1::::,.-:'.' '' . •;'1 ::..'.:..~. ;' 1..';..

Name Vorn 3 me

! Geschäfts- oder Dlenstadresse L' Wohnadresse

(Hinwals: Angaben zurWohnactresse sind nur erforderlich, wenn Keine andere Adresse benannt wird, Die Wohnadresse
wtrd in keinem Fall veröffenltichl)

Straße, Hausnummer

Postleitzahi, Ort



3.

A.

6.

6.-

WßS Ist der Schwerpunkt Ihrer inhaltlichen oder beruflichen Tätigkeit?
(§6Ab3.1Nr,3ThürB8le!!doKG) ; . ::

Habeh Sie in Ihrem sch.rifttichen Beitrag die entworfenen Regelungen Insgesamt eher

L befürwortet,

abgelehnt,
K ergänzungs- bzw. änderungsbedürftig eingeschätzt?

Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kernaussage) Ihres schriftlichen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!

(§ 5 Abs. 1 Nr. 4 ThÜrBeteildokO)

Wir begrüßen den Entwurf an sich.
uns erschließt sich nicht/ warum erneut zum Mittel der

befristeten Experimenfcierklausel gegriffen wird.
Unsere Anmerkungen aus der letzten Stellungnahme wurden

unserer Ansicht nach nicht ausreichend berücksichtigt.

Wurden Sie vom Landtag getieten, einen schriftlichen Beitmg zifm .Gesetzgebungsvorhaben
einzureichen? :
(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 ThÜrBeteildoKG)

l ! Ja (Hinweis: weiter mil Frage 6) K nein

Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie sich geäußert?

Aufforderung zur Stellungnahme durch das

Thüringer Finanzministerium

In welcher Form haben Sie sich geäußert?

^ per E-Mail

! i per Brief

Hat?9n Sie sich atsAnwäHskänztel im Auftrag eines Auftraggebers mit schriftlichen Be^
am Ges^tzgebMngsyerfahrort beteiligt? : ; '\^ ^ •: '-'. •'••••'.•"'

(§öAb3.1Nr.6ThürGeteildt?l<G);.: ::" : :;. :- : .

i i ja K nein (weiter mit Frage 7}

Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie ihren Auftraggeber!



7,

Stimmen Sie einer Veröffentlichung Ihres scshrlftlichen Beitrages Inder
BetölllgtentransparenzdoRurnentation.zu? ; : : ,
(§5Abs,1Sate2ThürBeleltdpkG) : : : : , ;

K ja !; nein

Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen in den mitgeteiitön Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss
des Gesetzgebung s Verfahrens mitteilen,

Ort,0atum : -:

Erfurt, 19.02.2024

Un(erschrift



)
^SM ^gS^ -^
yikS^^i •^•^

's /•> ; ';

v^!'i^iri'"i <i<;r vv}rc;i;!^,iji: liiSn-irmai^;.;;, v, w :^;<^1M

Stellungnahme
Inder

Anhörung zum Referentenentwurf

zum
Zweiten Gesetz zur Änderung des Thüringer E-Govemment-Gesetses (ThürEGovG)

Vorhemerkung
Gern nehmen wir Stellung zur Fortentwicklung des ThürEGovG. Wir verweisen Im Folgenden
an jeweils passender Steile auf unsere Steliungnahme aus dem Jahr 2022. Unsere damaligen
Anregungen und Forderungen haben unverändert Bestand.
Die Stellungnahme Ist online weiterhin verfügbar: hUps://vwt.de/wp-content/upio-
ads/2022/04/STN-2022-03-TFM-E-Government.Ddf

Grundlegende Anrnerkunyen zum EnEwurf
Unverändert begrüßt der Verband der Wirtschaft Thüringens e. V. (VWT) die fortgesetzten Be-
strebungen zu einer Vereinfachung und Verkürzung von Verwaitungsvorgängen.
Insofern findet der vorliegende Entwurf unsere grundsätzliche Zustimmung, allerdings sollten
die !m Entwurf angesprochenen Maßnahmen verstetig werden und In der Breite wirksam wer-
den.

Den Schriftfoi'mecsatz bsgrüßen wir unverändert. Allerdlncjs erschfießE sich nicht, warum die Ex-
psrimentterklausöln a!s solche forigeschrieben werden.
Es ist aus unserer Steht unverständlich und nicht zeitgemäß, dass die Möglichkeiten wiederum
befristet werden sollen. Dies führt in letzter Konsequenz dazu, dass eine dauerhafte Digjtalisie-
rung - die oft gefordert und versprochen wird - de facto nicht möglich ist, da die Adressaten
keine letztendliche Sicherheit haben, dass die Umstellung Bestand haben wird. Insofern wird
der Anreiz reduziert, hierfür gegebenenfalls auch dte Umsteliungskosten auf sich zu nehmen.

Wesentliche Anregungen wurden und worden nicEit umgesetzt.
Zwei Punkte, welche wir bereits in unserer Stellungnahme von 2022 zur Verbesserung angeregt
haben, werdenebenfaflsmftdem vorliegenden Entwurf fortgQschrieben:
Die Möglichkeit der Behörde, die Schriftform nachzufordern, und dass kein Anspruch auf
ein digitales Verfahren besteht.
Hier besteht aus unserer Sicht nach wie vor Nachbesserungsbedarf; wir verweisen auf unsere
damalige Stellungnahme.

DKjiialisJerung von Voryängen dsirf sich nicht nur guf Fördermittelvörgabe und SchuJungön für
döfi öffsntifchen Dienst begrenzen.
Der voriiegende Entwurf benennt In der Begründung die "besondere Rolle [...] für .die eloktrohi-
sehe Verfahrensgbwtcktung im EU-Förderprogramm EFRE ". Wiewohl dies in der Sache richtig
ist, möchten wir betonen, dass sich Dtgitalisierung nicht allein auf die Verfahren bei Förderpro-
grammen beschränken darf. Die erheblichen Potenziale für Verfahrensveretnfachung, -be"
schleunlgung und BUrokratieabbau für Unternehmen und Bürger sind In Summe ungleich grö-
ßer und müssen angesichts der gegenwärtigen Wirtschaftsentwlcktung nur umso dringender
gehoben werden,

Das "die Landesregierung einen Weiterbtldungskurs für Kbminunat- und Landesbedlenstete in
das Jahresfortbildungsprogramm aufzunehmen [beabsichtigt]" begrüßen wir, allerdings darf es
hier nicht bei der Absicht bleiben - derartige Weiterbildungen sollten gerade für den öffentlichen
Dienst als Dienstleister für Bürger und Betriebe nicht Kür sondern Pflicht sein.

Seite 1 von 2



Ebenso sollte ein Programm für die Adressaten entwickelt werden, welches über die Angebote
geeignet informiert.

Entsprechende Mittel sollten in den Haushalten fest verankert werden; wir verweisen auch hier
auf unsere Stellungnahme aus dem Jahr 2022.

Erfurt, den 17.01.2024

Leiter Wirtschafts" und Umwettpolitik



3. Im Rahmen des parlamentarischen Anhörungsverfahrens eingebrachte Beiträge

(Keine Dokumente vorhanden)



4. Eigeninitiativ eingebrachte Beiträge

(Keine Dokumente vorhanden)



5. Weitere Beiträge

(Keine Dokumente vorhanden)



6. Diskussionsforum

(Keine Dokumente vorhanden)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

